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Eigenschaften von Objekten 
(MPI für Rechtsgeschichte, I. Caesar / S. Amedick, 12.04.2011) 
 

I.  Texterschließung 
 
1. Bibliographische Daten 
(außer dem bereits Bekannten) 
1.1 zu klären: Umgang mit angebundenen Werken 
 
2. Strukturdaten 
(außer dem bereits Bekannten) 
2.1 Metadatenset für unselbständige Werke gemäß RAK-UW 
2.2 Strukturtyp „Lemma“ 
 
3. Auszeichnung von Volltexten 
Ausgangspunkt: Es wird davon ausgegangen, dass eine vorlagentreue Erfassung der 
Volltexte stattfindet. Abbreviaturen, Ligaturen etc. werden als solche erfasst und erst in 
späteren Schritten bearbeitet. 
3.1 Zeichensatz zur Darstellung von Ligaturen etc. 

Beispiele: Roem: Kaÿ: Maÿestat 
     J�m Fuerstnthumb 
      

  
 
Bedarf: Tool zur Unterstützung der (halbautomatischen) Auflösung von 
Abbreviaturen/Ligaturen 
� Der Wissenschaftler findet eine Abkürzung vor. Er markiert sie und trägt sie als neue 
Abkürzung in ein „Verzeichnis“ ein. 
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Aufgrund des Verzeichniseintrags kann der gesamte Text auf diese Abkürzung hin 
durchsucht werden. Eintrag der Auflösung wahlweise vollautomatisch (ohne Rückfrage) 
oder nach expliziter Bestätigung. 
 
 
3.2 Seitengestaltung 
3.2.1 Glossierte Texte 
Der Haupttext steht in der Mitte und wird von einem ihn umgebenden Teil, der  den 
Haupttext kommentiert und erklärt (Glossierung), umrahmt. Bei dieser Textart kommt 
häufig noch eine dritte äußere Spalte in Form von Marginalien  hinzu, außerdem ggf. noch 
ein „Fußnotenbereich“. 
Beispiel: Haupttext (blau) und Glosse 
 

 
 

 
3.2.2 Marginalien 
Können unterschiedliche Inhalte haben, z.B. 
Inhaltliche Ergänzungen/Erläuterungen  
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Literatur- und Quellenverweise 
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3.2.3 Randnummern 
Wichtig zum Zitieren, hier z.B. Summa Angelica, Gula, Randnr. 1 
 

 
 
 
3.3 Typographie 
Der Wechsel von verschiedenen Schriftarten hat i.d.R. eine Bedeutung, z.B. Auszeichnen 
von Überschriften, Zitaten oder Wechsel der Sprache.  
 
Ein Sprachwechsel sollte ausgezeichnet werden, damit bei einer Lemmatisierung des 
Textes auf unterschiedliche Wörterbücher (hier: deutsch und latein) zurückgegriffen 
werden kann. 
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4. Editorische Arbeit an den Texten 
4.1 Auflösung von Abkürzungen 

 

 
 
Bedarf analog 3.1 
 

5. Dokument-interne Verweise 
5.1 siehe-Verweise 

 

 
 

 
 

5.2 Fortsetzungen 
z.B. bei Zeitschriften: Fortsetzung eines Aufsatzes im nächsten Heft desselben Bandes 
 
5.3 Explizite Bezüge zwischen Texten, z.B. Antwortschreiben, Relation, Revers 
 
6. Verweise zwischen Dokumenten 
6.1 Verschiedene Auflagen 
6.2 Derselbe Text in verschiedenen Dokumenten 
6.3 Synopsen 
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Bambergische HGO 1507, Art. 151 
Straff der rauber.  
cljItem ein yder boßhafftiger vberwundener Rauber sol mit dem schwert vom leben zum 
todt gericht werden.   
 

 
 
Carolina 1532, Art. 126: 
Straff der rauber.  
cxxvj.ITem eyn jeder boßhafftiger ueberwundner rauber / soll nach vermoege vnser 
vorfarn / vnnd vnserer gemeyner Keyserlichen rechten / mit dem schwerdt oder wie an 
jedem ort in{n} disen fellen mit gůter gewonheyt herkommen ist / doch am leben gestrafft 
werden. 

 
 

6.4 Beziehung Werk / Rezension 
6.5 Bandübergreifende Fortsetzungen 
 
7. Anreichung von Strukturdaten und Volltexten mit wissenschaftlichen Daten 
Die Anreicherung mit wissenschaftlichen Daten sollte einerseits durch überregionale 
Normdaten  unterstützt werden, andererseits muss es möglich sein, für alle ! Formen von 
Erschließungsdaten auch projektinterne Normdaten/Verzeichnisse anzulegen.  
 
Allgemein 
7.1 Personen 
7.2 Orte / Territorien / Regionen 
7.3 Körperschaften 
7.4 Ereignisse 
7.5 Kalenderdaten 
Ausgangspunkt: Vorlagengetreue Erfassung von Kalenderdaten 
Bedarf: Tool zur Normierung 
Beispiel: 
18/8. Januarii 1676 [Gregorianischer/Julianischer Kalender] 
Wird zu: 
1676.01.18/1676.01.08 
7.6 Allegationen / Literaturverweise / Quellenverweise 
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Bedarf: Zur Auflösung von Allegationen sollte es möglich sein, die bibliographischen 
Daten der zitierten Werke aus Bibliothekskatalogen zu importieren (z.39.50 ?) 
 

 
 
Adrian in 4…:  
Hadrianus <Papa, VI.> 
Praeclarissimae quaestiones quodlibeticae / accuratius noviter impressae. Venedig  1522 
(ND Ridgewood, NJ 1964) q. 4, p.2 lit. G (fol. 23 r) 
 
Augustinus, Panormitanus: ohne genauere Quellenangabe 
 
§ citatum. ff….: 
Dig. 22.1.25.1 (Julian.) 
 
 
Rechtshistorisch 
7.7 Kategorien von Rechtstexten  

(auch: Traktat, Kommentar, quaestio, relectio, responsa, repetitio, …) 
7.8 Gesetzesmaterie 
7.9 Referenzierung von „Normtexten“ (z.B. Corpus iuris civilis) 

(ggf. auch für andere Disziplinen relevant, z.B. Bibelstellen) 
z.B. s.o. 7.6 § citatum. ff….: = Dig. 22.1.25.1 (Julian.) 



 8 

 
8. Freie Annotationen 
Zu beliebig kleinteiliger Textstelle 
 
9. Werkbeschreibung, Textgenese 
Über die bibliographische Beschreibung hinausgehende Angaben zu einem Werk und 
seinem Autor:  
Geburt-/Todesjahr des Autors (soll auch zur Sortierung von Dokumenten herangezogen 
werden) 
Werkliste des Autors 
Erstdruck des Werks (Ort, Jahr, Drucker..) 
 
 
 
II.  Suche 
Grundsätzlich gilt: Alle Erschließungsdaten müssen auch durchsuchbar sein! 
 
III.  Kollaboratives Arbeiten 
Ausgangspunkt: Mehrere Wissenschaftler arbeiten an demselben Text. 
Bedarf: Rechtemanagement / Redaktionssystem 
 
IV.  Veröffentlichen 
Wann welche Erschließungsdaten der Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden, wird von 
den Wissenschaftlern von Fall zu Fall entschieden. 
Die Arbeit des einzelnen Wissenschaftlers an einem Text (Verfasserschaft) muss 
eindeutig erkennbar und zitierbar sein. 
 
 
 
 


